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Zu diesem Merkblatt

Das Kindergeld wird zur Steuerfreistellung des elterlichen
Einkommens in H6he des Existenzminimums eines Kindes
gezahlt. Das Existenzminimum umfasst auch den Bedarf fur
Betreuung und Erziehung oder Ausbildung des Kindes. Soweit
das Kindergeld dartber hinaus geht, dient es der Férderung der
Familien. Im laufenden Kalenderjahr wird zunéchst das Kinder-
geld als Steuervergutung gezahlt. Die steuerlichen Freibetrége ftir
Kinder werden beim Abzug der Lohnsteuer grundsétzlich nicht
berucksichtigt. Bei der Einkommensteuerveranlagung prift das
Finanzamt nachtraglich, ob durch die Zahlung des Kindergeldes
die Steuerfreistellung des Existenzminimums des Kindes auch
tatsachlich erreicht worden ist. Ist dies nicht der Fall, werden die
steuerlichen Freibetrage abgezogen und das gezahlte Kindergeld
mit der Steuerschuld des Kindergeldberechtigten verrechnet.

Dieses Merkblatt soll Ihnen einen Uberblick Giber den wesent-
lichen Inhalt der gesetzlichen Regelungen zum Kindergeld geben.
Lesen Sie es bitte genau durch, damit Sie tber Ihre Rechte und
Pflichten unterrichtet sind.

Das Merkblatt kann naturlich nicht auf jede Einzelheit eingehen.
Ausflhrliche Informationen finden Sie im Internet unter —
www.arbeitsamt.de.

Hier finden Sie im Internet
Antworten auf haufig gestellte
Fragen zum Thema Kindergeld. B LS

B Kindergeld

B Fragen-
katalog

www.arbeitsamt.de

Das Leistungsinformationssystem (LIS) bietet Ihnen einen
umfassenden Uberblick iiber das Kindergeldrecht.

Sollten Sie eine Frage haben, auf die Sie keine Antwort finden,
gibt Ihnen lhre Familienkasse gerne die gewiinschte Auskunft.



1| Wer erhalt Kindergeld?

Deutsche erhalten nach dem Einkommensteuergesetz
Kindergeld, wenn sie

B in Deutschland ihren Wohnsitz oder gewshnlichen Aufenthalt
haben oder

B im Ausland wohnen, aber in Deutschland entweder unbe-
schrankt einkommensteuerpflichtig sind oder entsprechend
behandelt werden.

In Deutschland wohnende Auslander kdnnen Kindergeld
erhalten, wenn sie eine gultige Niederlassungserlaubnis oder
Aufenthaltserlaubnis zu bestimmten Zwecken besitzen (vor dem
1.1.2003 erteilte Aufenthaltsberechtigungen sowie unbefristete
Aufenthaltserlaubnisse gelten weiter als Niederlassungserlaub-
nis).*) Dies gilt nicht fur Staatsangehdrige der Europaischen Union
sowie des Europdischen Wirtschaftsraumes, deren Rechtsstel-
lung von dem Gesetz tber die allgemeine Freizlgigkeit von Uni-
onsbirgern geregelt ist (Belgien, Danemark, Finnland, Frank-
reich, Griechenland, GroRbritannien, Irland, Island, Italien,
Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich,
Portugal, Schweden und Spanien). Sie kdnnen Kindergeld unab-
héngig davon erhalten, ob sie eine Niederlassungserlaubnis oder
Aufenthaltserlaubnis besitzen. Das Gleiche gilt fir Staatsan-
gehorige Jugoslawiens, Bosnien-Herzegowinas, Mazedoniens,
Marokkos, Tunesiens und der Turkei auf Grundlage der jeweiligen
zwischenstaatlichen Abkommen, wenn sie in Deutschland als
Arbeitnehmer arbeitslosenversicherungspflichtig beschaftigt
sind oder beispielsweise Arbeitslosengeld bzw. Krankengeld be-
ziehen. Unanfechtbar anerkannte Fliichtlinge und Asylberechtigte
kénnen ebenfalls Kindergeld ab dem Zeitpunkt der Anerkennung
erhalten.

Saisonarbeitnehmer, Werkvertragsarbeitnehmer und Arbeitnehmer,
die von ihrem im Ausland anséssigen Arbeitgeber zur voriiber-
gehenden Dienstleistung nach Deutschland entsandt worden
sind, haben keinen Anspruch auf Kindergeld, selbst wenn sie eine
Niederlassungserlaubnis oder Aufenthaltserlaubnis besitzen.

*) Die Fassung dieser Aussage beruht auf dem Zuwanderungsgesetz vom 20.06.2002,
das durch das Bundesverfassungsgericht am 18.12.2002 fur nichtig erklart worden ist.
Deshalb kénnen ab 1.Januar 2003 Auslander nach wie vor dann Kindergeld erhalten,
wenn sie eine giiltige Aufenthaltserlaubnis oder Aufenthaltsberechtigung besitzen. Uber
Einzelheiten informiert die Familienkasse.


BA
*) Die Fassung dieser Aussage beruht auf dem Zuwanderungsgesetz vom 20.06.2002, das durch das Bundesverfassungsgericht am 18.12.2002 für nichtig erklärt worden ist. Deshalb können ab 1.Januar 2003 Ausländer nach wie vor dann Kindergeld erhalten, wenn sie eine gültige Aufenthaltserlaubnis oder Aufenthaltsberechtigung besitzen. Über Einzelheiten informiert die Familienkasse.


Wer im Ausland wohnt und in Deutschland nicht unbeschrankt
steuerpflichtig ist, kann Kindergeld als Sozialleistung nach dem
Bundeskindergeldgesetz erhalten, wenn er

B in einem Versicherungspflichtverhaltnis zur Bundesanstalt fiir
Arbeit steht oder

B als Entwicklungshelfer oder Missionar tétig ist oder

B Rente nach deutschen Rechtsvorschriften bezieht, Staats-
angehoriger eines Mitgliedstaates des Europaischen Wirt-
schaftsraumes ist und in einem der Mitgliedstaaten lebt.

Hat der eine Elternteil Anspruch auf Kindergeld nach dem
Einkommensteuergesetz und der andere nach dem Bundes-
kindergeldgesetz, geht der Anspruch nach dem Einkommen-
steuergesetz normalerweise vor.

2 | Fur welche Kinder kann man Kindergeld
erhalten?

Kindergeld wird fur Kinder — unabh&ngig von ihrer Staats-
angehorigkeit — gezahlt, die in Deutschland einen Wohnsitz
haben oder sich hier gewdhnlich aufhalten. Dasselbe gilt, wenn
die Kinder in einem Mitgliedstaat der Européaischen Union oder
des Europdaischen Wirtschaftsraumes leben.

Als Kinder werden berucksichtigt:

B im ersten Grad mit dem Antragsteller verwandte Kinder,
darunter auch angenommene (adoptierte) Kinder,

B Kinder des Ehegatten (Stiefkinder) und Enkelkinder, die der
Antragsteller in seinen Haushalt aufgenommen hat,

B Pflegekinder, mit denen der Antragsteller durch ein familien-
ahnliches, auf langere Dauer angelegtes Band verbunden ist,
sofern er sie in seinen Haushalt aufgenommen hat und zu
einem nicht unwesentlichen Teil auf seine Kosten unterhéalt.



Die Pflegekinder missen wie eigene Kinder zur Familie
gehoren; ein Obhuts- und Betreuungsverhéltnis zu den
leiblichen Eltern darf nicht mehr bestehen.

Fur in den Haushalt aufgenommene Geschwister besteht nur
dann ein Anspruch auf Kindergeld, wenn sie als Pflegekinder
berucksichtigt werden kénnen.

Eine Haushaltsaufnahme liegt nur dann vor, wenn das Kind
standig in der gemeinsamen Familienwohnung des Antragstellers
lebt, dort versorgt und betreut wird. Die blof3e Anmeldung bei der
Meldebehdrde gentigt also nicht! Eine nur tageweise Betreuung
wahrend der Woche oder ein wechselweiser Aufenthalt bei der
Pflegeperson und bei den Eltern begriindet keine Haushaltsauf-
nahme. Eine bestehende Haushaltszugehdrigkeit wird durch eine
zeitweilige auswartige Unterbringung wegen Schul- oder Berufs-
ausbildung oder Studium des Kindes nicht unterbrochen.

Bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres wird Kindergeld fir alle
Kinder gezahlt, dartiber hinaus nur unter bestimmten zuséatzli-
chen Voraussetzungen (siehe unter Nummer 3).

Wenn fur Vollwaisen oder Kinder, die den Aufenthalt ihrer Eltern
nicht kennen, keiner dritten Person Kindergeld zusteht, kdnnen
diese fir sich selbst Kindergeld nach dem Bundeskindergeld-
gesetz wie fur ein erstes Kind beantragen.

Anspruchsvoraussetzungen

Geburt Volljahrigkeit Vollendung des 27. Lebensjahres
des Kindes .

i

4 4 [

0 18 27

Haushalts- Zusatzlich:

aufnahme Ausbildung

(Obhut)



3 | Welche Voraussetzungen missen tber
18 Jahre alte Kinder zusatzlich erftllen?

3.1 Kinder in Schul- oder Berufsausbildung oder im Studium

Fur ein Uber 18 Jahre altes Kind kann bis zur Vollendung des

27. Lebensjahres Kindergeld weiter gezahlt werden, solange es
sich in einer Berufsausbildung befindet. Unter Berufsausbildung
ist die Ausbildung fur einen zukiinftigen Beruf zu verstehen. Die
Ausbildungsmalinahmen miissen auf ein bestimmtes Berufsziel
ausgerichtet sein und notwendige, nutzliche oder forderliche
Kenntnisse, Fahigkeiten und Erfahrungen fur die Ausiibung des
angestrebten Berufs vermitteln. Zur Berufsausbildung gehort der
Besuch allgemeinbildender Schulen sowie eine weiterfiihrende
Ausbildung oder die Ausbildung fur einen weiteren Beruf. Die
Kindergeldzahlung endet spatestens mit dem Ende des Schul-
jahres bzw. bei Kindern in betrieblicher Ausbildung oder im
Studium mit dem Monat, in dem das Kind vom Gesamtergebnis
der Prifung offiziell schriftlich unterrichtet worden ist, auch wenn
der Ausbildungsvertrag flr langere Zeit abgeschlossen war oder
das Kind nach der Abschlusspriifung an der (Fach-) Hochschule
noch immatrikuliert bleibt.

Wird die Ausbildung wegen Erkrankung oder Mutterschaft
voriibergehend unterbrochen, wird das Kindergeld grundsétz-
lich weitergezahlt, nicht jedoch wéahrend des Bezuges von
Erziehungsgeld bzw. wahrend der Elternzeit.

Kindergeld wird auch fiir eine Ubergangszeit (Zwangspause) bis
zu vier Kalendermonaten gezahlt (z. B. zwischen Schulabschluss
und Beginn der Berufsausbildung , vor und nach dem Wehr- bzw.
Zivildienst, einem entsprechenden Ersatzdienst oder einem Frei-
willigendienst im Sinne der Nummer 3.4).

Uber das 27. Lebensjahr hinaus wird fiir Kinder in Schul- oder
Berufsausbildung oder im Studium Kindergeld gezahlt, wenn sie

B den gesetzlichen Grundwehrdienst oder Zivildienst geleistet
haben,

B sich freiwillig fir nicht mehr als drei Jahre zum Wehrdienst
verpflichtet haben,



B eine vom Grundwehr- bzw. Zivildienst befreiende Tatigkeit als
Entwicklungshelfer ausgetbt haben,

und zwar langstens fur die Dauer des gesetzlichen Grundwehr-
bzw. Zivildienstes. Flr die Zeit der Ableistung der genannten
Dienste selbst steht den Eltern grundsétzlich kein Kindergeld zu.

3.2 Kinder ohne Arbeitsplatz *)

Kindergeld wird auch flr ein Uber 18 Jahre altes arbeitsloses Kind
bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres gezahlt, wenn es einen
Arbeitsplatz sucht und sich arbeitslos gemeldet hat. Dabei reicht
es nicht aus, dass es sich den Vermittlungsbemiihungen des
Arbeitsamtes zur Verfligung stellt. Das Kind muss daneben selber
nach Beschaftigungsmoglichkeiten suchen und seine Eigen-
bemuhungen auf Verlangen des Arbeitsamtes auch nachweisen.
Arbeitslos gemeldete Jugendliche, die weder Arbeitslosengeld
noch Arbeitslosenhilfe beziehen, werden von der Arbeitsvermitt-
lung nur dann durchgehend als Bewerber um einen Arbeitsplatz
gefuhrt, wenn sie ihr Bewerberangebot alle drei Monate erneu-
ern. Wird dies unterlassen, entféllt der Kindergeldanspruch.

Hat das arbeitslose Kind vor Vollendung des 21. Lebensjahres
den gesetzlichen Grundwehrdienst, Zivildienst oder einen ent-
sprechenden Dienst abgeleistet, wird fir diese Verzégerungszeit
(siehe unter Nummer 3.1) Kindergeld Uiber das 21. Lebensjahr
hinaus weitergezahilt.

3.3 Kinder ohne Ausbildungsplatz

Fur ein Uiber 18 Jahre altes Kind steht bis zur Vollendung des

27. Lebensjahres Kindergeld zu, wenn es eine Berufsausbildung
aufnehmen will, aber wegen fehlenden Ausbildungsplatzes nicht
beginnen oder fortsetzen kann. Die Beriicksichtigung als aus-
bildungsplatzsuchendes Kind setzt voraus, dass trotz ernsthafter
Bemiihungen die Suche nach einem Ausbildungsplatz zum
friihestmdglichen Zeitpunkt bisher erfolglos verlaufen ist.

*) Aufgrund einer Gesetzesénderung zum 1.Januar 2003 ist fur den Kindergeldanspruch
fiir Kinder ohne Arbeitsplatz nur noch die Arbeitssuchendmeldung bei der

Arbeitsvermittlung notwendig, die geringere Anforderungen voraussetzt als die
Arbeitslosmeldung. Uber Einzelheiten informiert die Familienkasse.


BA
*) Aufgrund einer Gesetzesänderung zum 1.Januar 2003 ist für den Kindergeldanspruch für Kinder ohne Arbeitsplatz nur noch die Arbeitssuchendmeldung bei der Arbeitsvermittlung notwendig, die geringere Anforderungen voraussetzt als die Arbeitslosmeldung. Über Einzelheiten informiert die Familienkasse.


Bei eigenen Bemuhungen des Kindes mussen diese durch Vor-
lage entsprechender Unterlagen (z. B. Absage von Bewerbungen)
nachgewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht werden. Der
Ausbildungsplatzmangel ist auch hinreichend belegt, wenn das
Kind bei der Berufsberatung des Arbeitsamtes als Bewerber fiir
einen Ausbildungsplatz oder fir eine Bildungsmalinahme gefuhrt
wird.

3.4 Kinder im freiwilligen sozialen bzw. 6kologischen Jahr,
im Aktionsprogramm ,,Jugend* der EU oder einem Auslands-
dienst nach dem Zivildienstgesetz

Ein Uber 18 Jahre altes Kind kann bis zur Vollendung des

27. Lebensjahres beriicksichtigt werden, wenn es ein freiwilliges
soziales Jahr oder ein freiwilliges 6kologisches Jahr nach den
jeweiligen Forderungsgesetzen ableistet. Dieses Jahr kann auch
im europaischen Ausland abgeleistet werden, wenn der Trager
seinen Hauptsitz in Deutschland hat. Nimmt ein Kind am
Aktionsprogramm ,,Jugend* der EU teil, kann es bis zur Dauer von
zwOIf Monaten berticksichtigt werden. Leistet das Kind einen
Dienst nach § 14b des Zivildienstgesetzes im Ausland, kann es
wahrend der Dauer dieses Dienstes ber(cksichtigt werden.

3.5 Behinderte Kinder

Fur ein Uber 18 Jahre altes Kind wird Kindergeld gezahlt, wenn es
wegen einer kdrperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung
nicht in der Lage ist, sich selbst zu unterhalten. Die Behinderung
des Kindes muss schon vor der Vollendung des 27. Lebensjahres
eingetreten sein. Ubersteigen die eigenen Einkiinfte und Beziige
des Kindes nicht den Grenzbetrag von 7.188 € im Kalenderjahr,
geht die Familienkasse davon aus, dass das Kind sich nicht
selbst unterhalten kann. Gegebenenfalls kann ein tiber diesem
Betrag liegender behinderungsbedingter Mehrbedarf des behin-
derten Kindes glaubhaft gemacht werden, der dann in die Ent-
scheidung einbezogen wird.
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Behinderte Kinder, die Uiber ein verwertbares Vermdgen von mehr
als 15.500 € verfligen, kénnen nicht berlicksichtigt werden. Es
kann ein (erneuter) Antrag gestellt werden, sobald dieser Betrag
unterschritten wird.

Kindergeld fur behinderte Kinder wird Uiber das 27. Lebensjahr
hinaus ohne altersmaf3ige Begrenzung gezahlt.

3.6 Wegfall des Kindergeldes bei Einkiinften und Beziigen
eines uber 18 Jahre alten Kindes

Selbst wenn ein Kind Uber 18 Jahre die Voraussetzungen unter
den Nummern 3.1 bis 3.4 erfullt, wird kein Kindergeld gezahlt,
wenn es Einkinfte und Bezlige, mit denen es seinen Unterhalt
oder seine Berufsaushbildung bestreiten kann, von mehr als
7.188 € im Kalenderjahr hat. Bei Einnahmen aus nichtselbstandi-
ger Arbeit sowie Vermietung und Verpachtung gelten als Einkinf-
te die Betrage, die sich nach Abzug der Werbungskosten von den
Bruttoeinnahmen ergeben. Bei Einklinften aus Land- und Forst-
wirtschaft, Gewerbebetrieb und selbstéandiger Arbeit ist der nach
Abzug der Betriebsausgaben verbleibende Gewinn maf3geblich.
Bei Kindern, die ihren Wohnsitz im Ausland haben, wird der ge-
nannte Grenzbetrag gekirzt, soweit dies nach den Verhéltnissen
im Wohnsitzland des Kindes notwendig und angemessen ist.

Fir ein Gber 18 Jahre altes Kind,
wird kein Kindergeld gezahlt,
wenn seine Einkiinfte und
Beziige mehr als 7.188 € im
Kalenderjahr betragen.

Wegfall von Kindergeld
o o °
[ ]
'i
L1
Eigene Einkunfte
ber 7.188 € im Jahr.



Zu den Einkinften zahlen insbesondere:

Ausbildungsvergltungen einschliel3lich vermdgenswirksamer
Leistungen, Einnahmen aus einer neben der Ausbildung,
wahrend einer Ubergangszeit oder in den Schul- bzw.
Semesterferien ausgelibten Erwerbstatigkeit sowie einmalige
Zuwendungen wie Weihnachtsgeld und Urlaubsgeld; bei
Arbeitnehmern ist der Arbeithehmer-Pauschbetrag von

1.044 € abzuziehen, soweit nicht hohere Werbungskosten
geltend gemacht werden,

Einnahmen aus Kapitalvermdgen nach Abzug der Werbungs-
kosten und des Sparer-Freibetrages (s. jedoch unter Bezlge),

vom Trager gewéhrte Sachbeziige und Taschengeld wahrend
eines freiwilligen sozialen bzw. 6kologischen Jahres oder der
Teilnahme am Aktionsprogramm ,,Jugend* der EU abzuglich
des Arbeitnehmer-Pauschbetrages von 1.044 €,

Hinterbliebenenbezilige nach beamtenrechtlichen Vor-
schriften abzuglich des Versorgungs-Freibetrages (s. jedoch
unter Bezuige) und des Arbeitnehmer-Pauschbetrages,

Hinterbliebenen- und Erwerbsunfahigkeitsrenten aus der
gesetzlichen Rentenversicherung mit inrem steuerrechtlichen
Ertragsanteil abzuglich des Werbungskosten-Pausch-
betrages.

Der Arbeitnehmer-Pauschbetrag kann nur einmal abgezogen
werden. Sofern hohere Werbungskosten geltend gemacht werden
sollen, kann ein spezieller Vordruck bei den Familienkassen
angefordert werden.

Zu den Beziigen z&hlen alle Einnahmen in Geld oder Geldeswert,
die nicht zu versteuern sind, sowie pauschal versteuerter Arbeits-
lohn.

Beziige sind insbesondere:

Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe, Krankengeld, Mutter-
schaftsgeld,

Renten aus der gesetzlichen Unfallversicherung,

der Uber den Ertragsanteil hinausgehende Rentenbetrag aus
einer gesetzlichen Rentenversicherung,

11



12

B Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (ausgenom-
men Leistungen zur Bestreitung eines durch Koérperschaden
bedingten Mehrbedarfs),

B Geld- und Sachbeziige (Unterkunft und Verpflegung)
von Wehrdienst- und Zivildienstleistenden einschlie3lich
Weihnachtsgeld und Entlassungsgeld,

B die Arbeitnehmer-Sparzulage nach dem Vermdgensbildungs-
gesetz,

B die steuerfreien Zuschlége fiir Sonntags-, Feiertags- und
Nachtarbeit,

B Geld- und Sachbeziige im Rahmen eines Au-pair-Verhalt-
nisses im Ausland,

B nicht besteuerte Zuflisse bis zur Hohe des Sparer-Frei-
betrages und des Versorgungs-Freibetrages.

Als Bezuge sind auch alle Leistungen anzusehen, die einem in
Ausbildung befindlichen Kind hierfir gewéhrt werden (z. B.
BAfOG, soweit als Zuschuss gezahlt). Gleiches gilt fur Auszubil-
dende sowie fiir Teilnehmer an MaRnahmen zur beruflichen Wei-
terbildung, die aus arbeitsmarktpolitischen Griinden gefordert
werden. Von der Summe der Beziige ist eine Kostenpauschale
von 180 € pro Kalenderjahr abzuziehen. Es kénnen gegebenen-
falls auch hohere Aufwendungen abgezogen werden, wenn sie in
unmittelbarem Zusammenhang mit den Beziigen stehen.

Nicht zu den Bezuigen z&hlen vor allem:
B Unterhaltsleistungen der Eltern,
B Erziehungsgeld,

B Mutterschaftsgeld nach der Entbindung, wenn es auf das
Erziehungsgeld angerechnet wurde,

B Leistungen der Pflegeversicherung.

FlieRen dem Kind mehrere der aufgezéhlten Einkiinfte und Be-
zlige zu, werden sie zusammengerechnet. Erhalt das Kind Sach-
leistungen (z.B. Verpflegung und Unterkunft), sind diese nach der
Sachbezugsverordnung mit den dort genannten Geldwerten an-



zusetzen. Bei der Feststellung der mal’gebenden Einkunfte und
Beziige ist grundsétzlich auf das gesamte Kalenderjahr abzustel-
len. Negative Einkunfte mindern positive Bezlige.

Die Summe der Einkuinfte und Bezuge des Kindes ist um
besondere Ausbildungskosten zu kiirzen. Hierzu zéhlen alle
Aufwendungen, die bei einem Arbeitnehmer steuerlich als
Werbungskosten zu berticksichtigen wéren. Nicht abzugsféahig
sind Kosten fur Miete und Verpflegung, weil diese bereits im
Jahresgrenzbetrag enthalten sind.

Uberschreiten die Einkiinfte und Beziige des Kindes den maR-
geblichen Jahresgrenzbetrag von 7.188 €, entfallt der
Kindergeldanspruch fir dieses Kind flr das gesamte Kalender-
jahr, und zwar auch dann, wenn Weihnachtsgeld, vermdgens-
wirksame Leistungen oder eine (tarifvertragliche) Erhohung der
Ausbildungsvergiitung zum Uberschreiten des Jahresgrenz-
betrages gefuhrt haben. Bereits gezahltes Kindergeld muss
dann zurtickgezahlt werden.

Besteht fiir ein Gber 18 Jahre altes Kind nur fur einen Teil des
Jahres Anspruch auf Kindergeld (z. B. weil das Kind im Laufe des
Jahres seine Berufsausbildung beendet), verringert sich der
Grenzbetrag um jeweils ein Zwélftel fir jeden Kalendermonat, in
dem das Kind an keinem Tag eine der unter den Nummern 3.1 bis
3.4 genannten besonderen Voraussetzungen erfllt. Die Einkinf-
te und Bezlige des Kindes sind nur insoweit zu berticksichtigen
als sie auf die Zeiten entfallen, in denen das Kind eine der unter
den Nummern 3.1 bis 3.4 genannten Voraussetzungen erfillt. Zu
Beginn des Jahres hat die Familienkasse anhand der ihr vorlie-
genden Angaben eine Prognose Uber die Einkiinfte und Beziige
des kommenden Jahres zu treffen. Dabei sind sicher zu erwarten-
de Anderungen, wie z. B. anstehende Tariferhohungen, bereits zu
berlicksichtigen. Wird aufgrund einer Prognose zunachst Kinder-
geld abgelehnt, erweist sich diese aber aufgrund der vorgelegten
Nachweise als unzutreffend, kann die Entscheidung der Familien-
kasse auch nach Ablauf des Jahres noch gedndert werden.

Ein Verzicht auf Teile der dem Kind zustehenden Einkiinfte und
Beziige wird kindergeldrechtlich nicht anerkannt, d. h. es wird
von den Betrégen ohne Verzicht ausgegangen.

13
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3.7 Verheiratete, geschiedene oder verwitwete Kinder

Vom Monat nach der EheschlieBung an haben die Eltern eines
verheirateten Kindes grundséatzlich keinen Anspruch mehr auf
Kindergeld, weil mit der Heirat nicht mehr die Eltern, sondern der
Ehegatte zum Unterhalt des Kindes verpflichtet ist.

Ein Kindergeldanspruch kann allerdings dann fortbestehen,
wenn die Eltern weiterhin fur ihr Kind aufkommen, weil Einkiinfte
und Beztige des Kindes sowie das verfugbare Einkommen des
Ehegatten so gering sind, dass der Unterhalt des Kindes nicht
sichergestellt ist. Entsprechendes gilt fur von ihrem Ehegatten
getrennt lebende Kinder. Unterhaltszahlungen des (friheren)
Ehegatten an ein dauernd getrennt lebendes oder geschiedenes
Kind sowie Hinterbliebenenbeziige eines verwitweten Kindes
zéhlen zu dessen Einkunften bzw. Bezuigen.

4| Wie hoch ist das Kindergeld?

Kindergeld wird seit Januar 2002 monatlich in folgender Hohe
gezahlt:

fur die ersten drei Kinder jeweils 154 €
fur jedes weitere Kind 179€

Welches Kind bei einem Berechtigten erstes, zweites, drittes oder
weiteres Kind ist, richtet sich nach der Reihenfolge der Geburten.
Das élteste Kind ist stets das erste Kind. In der Reihenfolge der
Kinder zahlen als ,,Z&hlkinder* auch diejenigen Kinder mit, fur
die der Berechtigte kein Kindergeld erhalten kann, weil es einem
anderen Elternteil vorrangig zusteht (Néheres siehe unter Num-
mer 5). Kinder, fur die Uberhaupt kein Kindergeldanspruch mehr
besteht, zahlen in der Reihenfolge nicht mit.

Beispiel:

Ein Berechtigter erhalt fiir seine vier Kinder monatlich 3x 154 € +
179 € = 641 € Kindergeld. Wenn das alteste Kind wegfallt, riicken
die drei jungeren Geschwister an die Stelle des ersten, zweiten
und dritten Kindes. Fur sie werden nun 3 x 154 € = 462 € monat-
lich gezahlt. Durch den Wegfall des &ltesten Kindes verringert
sich also das monatliche Kindergeld um 179 €.



Vor Wegfall des altesten (1.) Kindes Nach Wegfall des altesten Kindes

| 154+154+154+179 | 154 +154 +154
L — — 1|

641€ 462€

5 | Was ist ein Zahlkind?

Ein Kind, fur das an den vorrangig Berechtigten Kindergeld ge-
zahlt wird, wird gleichwohl auch bei dem nachrangig Berechtig-
ten als sog. Zéhlkind beriicksichtigt. Sind bei einem &lteren
Zahlkind mindestens drei jungere Kinder vorhanden, fur die
Kindergeld gezahlt wird, schiebt dieses Zahlkind die drei jinge-
ren Kinder in der Rangfolge auf die Ordnungszahlen 2., 3. und
4. Kind, so dass fiir das jlingste Kind statt 154 € das hohere
Kindergeld fiir ein 4. Kind von 179 € gezahlt wird.

Beispiel:

Ein Ehepaar hat drei gemeinsame Kinder. Ein &lteres eigenes
Kind des Ehemannes lebt bei der leiblichen Mutter, an die auch
als vorrangig Berechtigte das Kindergeld fir dieses Kind gezahlt
wird. Bei der Ehefrau zéhlen nur die drei gemeinsamen Kinder als
erstes, zweites und drittes Kind. Sie kdnnte Kindergeld in Hohe
von 3 x 154 € = 462 € monatlich erhalten. Beim Ehemann zahlt
das eigene Kind als erstes Kind (Z&hlkind), die drei gemeinsamen
jungeren Kinder zahlen als zweites, drittes und viertes Kind. Als
vorrangig Berechtigter kann er fir die gemeinsamen Kinder 2 x
154 € + 1 x 179 € = 487 € monatlich erhalten, also 25 € mehr als
seine Ehefrau. Deshalb empfiehlt es sich, dass die Eheleute den
Ehemann zum Berechtigten bestimmen.
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6 | Wer erhélt das Kindergeld, wenn mehrere
Personen anspruchsberechtigt sind?

Fur ein und dasselbe Kind kann immer nur eine Person Kinder-
geld erhalten. Es wird dem Elternteil gezahlt, der das Kind in sei-
nen Haushalt aufgenommen hat. Lebt das Kind nicht im Haushalt
eines Elternteils, erhalt das Kindergeld derjenige Elternteil, der
dem Kind laufend (den héheren) Barunterhalt zahlt; andersartige
Unterhaltsleistungen bleiben aul3er Betracht. Wird dem Kind von
beiden Elternteilen kein Barunterhalt oder Barunterhalt in glei-
cher Hohe gezahlt, kénnen die Eltern untereinander bestimmen,
wer von ihnen das Kindergeld erhalten soll. Eltern, die nicht dau-
ernd getrennt leben, kdnnen untereinander durch eine Berechtig-
tenbestimmung festlegen, wer von ihnen das Kindergeld fiir ihre
im gemeinsamen Haushalt lebenden Kinder erhalten soll. Auf
diese Weise haben Eltern die Mdglichkeit, denjenigen zum Kin-
dergeldberechtigten zu bestimmen, bei dem sich eventuell ein
hoherer Kindergeldanspruch ergibt. Dies gilt ebenso fur den leib-
lichen und den nicht leiblichen Elternteil, etwa wenn das Kind im
gemeinsamen Haushalt der Mutter und des Stiefvaters lebt. Von
dieser Mdglichkeit kdnnen auch nicht dauernd getrennt lebende
Pflegeeltern bzw. Grof3eltern Gebrauch machen. Fir die Berech-
tigtenbestimmung kann die hierfur vorgesehene Erklarung am
Schluss des Antragsvordrucks verwendet werden. Es reicht dann
aus, wenn der andere Elternteil dort unterschreibt. Die Berechtig-
tenbestimmung bleibt wirksam, so lange sie nicht widerrufen
wird. Der Widerruf ist jederzeit méglich, allerdings nur fiir die Zu-
kunft.

Wenn mangels Einigung keine Berechtigtenbestimmung getroffen
wird, muss das Amtsgericht als Vormundschaftsgericht auf An-
trag den vorrangig Kindergeldberechtigten festlegen. Den Antrag
kann stellen, wer ein berechtigtes Interesse an der Zahlung des
Kindergeldes hat. Lebt ein Kind im gemeinsamen Haushalt eines
Elternteils und der GroReltern, steht das Kindergeld vorrangig
dem Elternteil zu. Dieser kann jedoch auf seinen Vorrang zugun-
sten eines GroRelternteils verzichten. Den Verzicht muss er der
Familienkasse schriftlich mitteilen. Durch einen solchen Verzicht



kann sich ein hoherer Kindergeldbetrag bei dem GrofRelternteil
ergeben, wenn diesem etwa noch fur den Elternteil selbst oder
fur weitere eigene Kinder Kindergeld zusteht.

Beispiel:

Eine geschiedene Mutter mit drei Kindern (7, 5 und 3 Jahre alt)
kehrt in den Haushalt ihres Vaters, des GroRvaters der Kinder,
zuriick. In diesem Haushalt lebt auch noch ihr 17-jahriger
Bruder. Fir den Bruder kann nur ihr Vater Kindergeld erhalten.
Dagegen konnen die Kinder der Mutter auch bei ihrem Vater, dem
GroRvater, als Enkelkinder bertcksichtigt werden.

Verzichtet nun die Mutter gegenuber ihrem Vater (Grol3vater der
Kinder) nicht auf ihren Vorrang, steht ihr fur ihre drei Kinder Kin-
dergeld in Hohe von 3 x 154 € = 462 € zu, dem GroRvater fir den
Bruder 154 €. Zusammen wurde die gesamte Familie demnach
616 € Kindergeld im Monat erhalten.

Verzichtet die Mutter hingegen auf ihren Vorrang, indem sie den
Grol3vater zum Berechtigten fur ihre drei Kinder bestimmt, erhélt
dieser fiir den Bruder 154 € und fur die drei Enkelkinder 2 x 154 €
+1x179 € = 487 €. Durch den Vorrangverzicht der Mutter erhoht
sich also das monatliche Kindergeld fir die Gesamtfamilie um
25 € auf insgesamt 641 €.

Berechtigter Berechtigte Alleinberechtigter
Grofvater Tochter GrolRvater

A 4

I+I 154+154+154I I154 + 154+154+179I

616 € 641€
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7 | Welche Leistungen schliel3en die Zahlung
des Kindergeldes ganz oder teilweise aus?

Kindergeld steht nicht zu, wenn fur ein Kind ein Anspruch
besteht auf:

B Kinderzulage aus der gesetzlichen Unfallversicherung,
B Kinderzuschuss aus einer gesetzlichen Rentenversicherung,

B Leistungen fir Kinder, die im Ausland gezahlt werden und die
dem Kindergeld, der Kinderzulage bzw. dem Kinder-
zuschuss vergleichbar sind,

B Leistungen fir Kinder von einer zwischen- oder iberstaat-
lichen Einrichtung, die dem Kindergeld vergleichbar sind.

Der Anspruch fur ein Kind ist ausgeschlossen, wenn dem Berech-
tigten oder einer anderen Person fir das Kind eine der genann-
ten Leistungen zusteht. Das Kind kann jedoch in diesen Fallen
bei einem etwaigen Kindergeldanspruch fir jiingere Kinder als
Zahlkind mitgezahlt werden und dadurch zur Erh6hung des
Kindergeldanspruchs beitragen (vgl. hierzu Nr. 5)

Ist der Kinderzuschuss bzw. die Kinderzulage zur Rente niedriger
als das Kindergeld, wird der Unterschiedsbetrag als Teilkinder-
geld gezahilt.

Ausléandische kindbezogene Leistungen schliel3en den Kinder-
geldanspruch auch dann aus, wenn sie niedriger als das deut-
sche Kindergeld sind. Dies gilt allerdings nicht fur Familienlei-
stungen, die von einem anderen Mitgliedstaat der Européischen
Union, des Europaischen Wirtschaftsraumes oder der Schweiz
gewahrt werden. Hier besteht gegebenenfalls ein Anspruch auf
einen Unterschiedsbetrag als Teilkindergeld.



8 | Wann beginnt und wann endet Ihr Anspruch
auf Kindergeld?

Ein Anspruch auf Kindergeld besteht grundsétzlich fir jeden
Monat, in dem wenigstens an einem Tag die Anspruchsvoraus-
setzungen vorgelegen haben. Er verjéhrt vier Jahre nach dem
Jahr der Entstehung.

Die Kindergeldzahlung endet zunéchst mit Ablauf des Monats,
in dem das Kind das 18. Lebensjahr vollendet. Hat ein Kind sei-
nen 18. Geburtstag am 1. eines Monats, so endet der Anspruch
auf Kindergeld bereits mit dem Vormonat. Eine Weiterzahlung
kommt nur in Betracht, wenn es sich z. B. in Schul- oder Berufs-
ausbildung oder im Studium befindet (siehe hierzu unter
Nummer 3) und dies der Familienkasse nachgewiesen wird.

9 | Was mussen Sie tun, um Kindergeld zu
bekommen?

Der Antrag auf Kindergeld muss schriftlich gestellt und unter-
schrieben werden. Ein miindlicher Antrag (z. B. durch Telefonan-
ruf) ist nicht moglich. Der Antrag kann auch durch einen Bevoll-
machtigten gestellt werden (z. B. durch Angehorige der
steuerberatenden Berufe).

19



Bitte beantragen Sie das Kindergeld bei der fir Sie zustandigen
Familienkasse. Das ist in erster Linie das Arbeitsamt

— Familienkasse —, in dessen Bezirk Sie wohnen oder lhren ge-
wohnlichen Aufenthalt haben. Haben Sie Ihren Wohnsitz im Aus-
land, sind Sie aber in Deutschland erwerbstétig, ist das Arbeit-
samt — Familienkasse — zustéandig, in dessen Bezirk sich der Sitz
der Lohnstelle des Beschéftigungsbetriebes befindet. Fur An-
gehorige des offentlichen Dienstes und Empféanger von Versor-
gungsbezigen ist zustandige Familienkasse in der Regel die mit
der Bezligefestsetzung befasste Stelle des jeweiligen offentlich-
rechtlichen Arbeitgebers bzw. Dienstherrn.

Benutzen Sie bitte zur Antragstellung die Vordrucke, die bei der
Familienkasse erhaltlich sind. Sie kdnnen die Vordrucke der
Familienkassen der Arbeitsémter auch aus dem Internet unter
www.arbeitsamt.de als Dokument herunterladen und am
Computer ausfullen und ausdrucken. Angehdrige des offentli-
chen Dienstes wenden sich an ihre zustandige Familienkasse.
Der vollstandig ausgeftillte und unterschriebene Antrag sollte
der zustandigen Familienkasse maoglichst durch die Post zu-
gesandt werden. Sie kdnnen ihn auch persénlich abgeben oder
durch einen Beauftragten abgeben lassen.

Einen Antrag kann ubrigens auf3er dem Berechtigten auch stel-
len, wer ein berechtigtes Interesse an der Kindergeldzahlung hat,
z.B. weil er einem Kind Unterhalt anstelle der Eltern gewéhrt. Das
Kind selbst kann einen solchen Antrag allerdings erst stellen,
wenn es 18 Jahre alt und damit voll geschéftsfahig ist.

Den Kindergeld-Antrag bitte schriftlich stellen!

Kindergeld-
Antrag

Familien-
kasse

NMog—

Bitte den Antragsvordruck vollstandig ausgefullt und unterschrieben



10 | Welche Nachweise mussen Sie vorlegen?

Bestimmte Angaben im Antrag missen Sie durch Urkunden oder
Bescheinigungen nachweisen, die Sie auf Wunsch zuriickerhalten
kdnnen. Kopien missen in einwandfreiem Zustand sein und
diirfen keinen Zweifel an der Ubereinstimmung mit dem Original
aufkommen lassen. Geburtsurkunden sind im Original oder als
amtlich beglaubigte Ablichtungen vorzulegen.

Das Vorhandensein der Kinder ist durch amtliche Unterlagen
nachzuweisen: fur Kinder, die in lhrem Haushalt leben, mit einer
Haushaltsbescheinigung, fur au3erhalb Ihres Haushalts lebende
Kinder mit einer Lebensbescheinigung. Die Geburtsurkunde
reicht hingegen aus, wenn sie innerhalb von sechs Monaten nach
der Geburt des Kindes vorgelegt wird und darin Ihr Wohnort an-
gegeben ist.

Fur uber 18 Jahre alte Kinder sind folgende Unterlagen notwendig:

B Fir ein Kind in Schul- oder Berufsausbildung oder im Studi-
um legen Sie bitte eine Bescheinigung der Schule, Hochschu-
le oder des Ausbildungsbetriebes vor, aus der Art und Dauer
der Ausbildung hervorgehen. AuRerdem mussen Sie angeben
und ggf. nachweisen, ob und in welcher Hohe das Kind Ein-
kinfte (z.B. Ausbildungsvergiitung) erzielt oder Beziige (z. B.
Entgeltersatzleistungen, Ausbildungshilfen) erhélt. Fir ein
Uber 27 Jahre altes Kind in Ausbildung (vgl. Nr. 3.1) ist die
Dauer des abgeleisteten Wehr- oder Zivildienstes durch eine
Dienstzeitbescheinigung zu belegen. Die Fortdauer eines Stu-
diums ist jedes Jahr, und zwar spatestens im Oktober, nach-

Nachweise, zum Beispiel:

Geburts- Haushalts- Schul- Ausbildungs-
Urkunde bescheinigung bescheinigung bescheinigung

einreichen sowie die erforderlichen Nachweise beifiigen.
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zuweisen. Ergibt sich aus der Immatrikulationsbescheinigung
fur das laufende Semester, dass auch das vorangegangene
Semester belegt war (ersichtlich aus der Anzahl der Fach-
semester), ist fur dieses kein gesonderter Nachweis erforder-
lich.

Auch der Tag, an dem die Ausbildung endet, ist wegen des
Wegfalls des Kindergeldanspruchs nachzuweisen. Hierftir
legen Sie bitte eine Bescheinigung der Ausbildungsstatte
oder das Prufungszeugnis vor. Darin enthaltene Beurteilun-
gen und Benotungen kdnnen Sie unkenntlich machen.

Fur Kinder ohne Arbeits- oder Ausbildungsplatz (vgl. Num-
mern 3.2 und 3.3) sind besondere Angaben und Nachweise
erforderlich; bitte verwenden Sie hierflir den besonderen Vor-
druck, den Sie bei der Familienkasse erhalten konnen.

Fur Kinder in einem freiwilligen sozialen bzw. 6kologischen

Jahr, im Aktionsprogramm ,,Jugend* der EU oder einem Aus-
landsdienst nach dem Zivildienstgesetz missen Sie diesen

Dienst durch eine Bescheinigung des Tragers nachweisen.

Fur Kinder, die wegen korperlicher, geistiger oder seelischer
Behinderung beriicksichtigt werden sollen, legen Sie bitte
eine amtliche Bescheinigung tber die Behinderung vor. Im
allgemeinen ist der Behindertenausweis, der Feststellungs-
bescheid des Versorgungsamtes oder der Rentenbescheid
ausreichend.

Haben Sie von einer amtlichen Feststellung der Behinderung
des Kindes bisher abgesehen, weil zu befiirchten ist, dass
sich dies nachteilig auf seinen Gesundheitszustand auswirkt,
kann die Familienkasse ausnahmsweise, insbesondere bei
psychischen Erkrankungen, auch andere Nachweise fur die
Behinderung anerkennen. Fir Kinder, die sich wegen ihrer
Behinderung bereits langer als ein Jahr in einer Kranken- oder
Pflegeanstalt aufhalten, genligt eine Bestéatigung des zustén-
digen Arztes hierlber. Alle Einklinfte und Bezlge des Kindes
und sein Vermdgen sind nachzuweisen.

Soweit im Einzelfall weitere Auskunfte z. B. zu behinderungs-
bedingten Mehraufwendungen erforderlich sind, wird Ihnen die
Familienkasse einen entsprechenden Fragebogen zusenden.



11 | Wie wird Ihnen das Kindergeld gezahlt?

11.1 Auszahlung durch das Arbeitsamt — Familienkasse —

Die monatliche Auszahlung des Kindergeldes durch das Arbeits-
amt — Familienkasse — richtet sich nach der Kindergeldnummer.
Diese setzt sich aus der dreistelligen Dienststellennummer des
Arbeitsamtes, einem Schrégstrich und einer maximal sechsstelli-
gen Nummer zusammen. MafRgeblich fir den Zeitpunkt der Aus-
zahlung ist die letzte Ziffer (Endziffer) der Nummer nach dem
Schréagstrich. So erfolgt z.B. bei der Kindergeldnummer
115/154720 (Endziffer 0) die Zahlung zu Beginn des Monats, bei
der Kindergeldnummer 735/124619 (Endziffer 9) am Ende des
Monats. Das Kindergeld wird unbar durch Uberweisung auf ein
vom Berechtigten angegebenes Konto bei einem Geldinstitut
gezahlt.

Aktuelle Informationen zur monatlichen Auszahlung des Kinder-
geldes (Uberweisungsplan) finden Sie unter www.arbeitsamt.de
B LIS im Internet.

11.2 Auszahlung an Angehdrige des 6ffentlichen Dienstes

Angehorigen des 6ffentlichen Dienstes und Empféangern von Ver-
sorgungsbezigen wird das Kindergeld von ihren Dienstherren
oder Arbeitgebern in ihrer Eigenschaft als Familienkasse festge-
setzt und monatlich ausgezahlt. Ist der Berechtigte oder dessen
Ehepartner Angehoriger eines Mitgliedstaates der Européischen
Union, des Europaischen Wirtschaftsraumes oder der Bundes-
republik Jugoslawien, von Bosnien-Herzegowina, Mazedonien,
Marokko, Tunesien, der Schweiz oder der Tirkei, ist fur die Fest-
setzung und Auszahlung des Kindergeldes das Arbeitsamt

— Familienkasse — zusténdig, in dessen Bezirk der Berechtigte
wohnt.
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12 | Wann ist das Kindergeld an eine andere

Person oder an eine Behorde auszuzahlen?

Wenn der Berechtigte seinem Kind keinen Unterhalt leistet, kann
die Familienkasse das auf dieses Kind entfallende Kindergeld auf
Verlangen an diejenige Person oder Behorde auszahlen (abzwei-
gen), die dem Kind tatsachlich Unterhalt gewéhrt. Abgezweigt
wird der auf das Kind entfallende Betrag, der sich grundsétzlich
bei gleichméaRiger Verteilung des monatlichen Gesamtanspruchs
auf alle Kinder ergibt.

Das Kindergeld kann nicht nur bei dauerhafter Nichtleistung von
Unterhalt abgezweigt werden, sondern auch dann, wenn der
Berechtigte seiner Unterhaltspflicht mit einem geringeren Betrag
als dem anteiligen Kindergeld nachkommt. Eine Abzweigung ist
auBerdem mdglich, wenn wegen fehlender Leistungsfahigkeit
keine Unterhaltspflicht besteht. Der Berechtigte erhélt vor einer
anderweitigen Auszahlung Gelegenheit, sich zu dem Auszah-
lungsantrag zu &uf3ern.

Sozial- und Jugendamter kdnnen die Auszahlung des anteiligen
Kindergeldes unter bestimmten Voraussetzungen verlangen,
wenn sie dem Berechtigten oder einem Kind ohne Anrechnung
von Kindergeld Leistungen gewéhrt haben.

13 | Wann kann das Kindergeld abgetreten
oder gepfandet werden?

Das Kindergeld kann nur wegen der gesetzlichen Unterhaltsan-
spruche eines Kindes, das bei der Festsetzung des Kindergeldes
berucksichtig wird, von Ihnen an einen Dritten abgetreten oder
bei Ihnen gepfandet werden. Abtretungen und Pfandungen aus
anderen Grinden sind unzulassig.



14 | Wie erfahren Sie von der Entscheidung
Ihrer Familienkasse?

Haben Sie fur ein neugeborenes Kind erstmals Kindergeld bean-
tragt, erhalten Sie von der Familienkasse grundsétzlich einen
schriftlichen Bescheid. Haben Sie fir ein Kind jedoch bereits
Kindergeld erhalten und wird es nach einer Uberpriifung unver-
andert weitergezahlt, erhalten Sie im allgemeinen keinen schrift-
lichen Bescheid. Ist das Arbeitsamt — Familienkasse — fiir die
Auszahlung des Kindergeldes zustandig, kdnnen Sie aus Ilhrem
Kontoauszug die Hohe des tberwiesenen Betrages und Ihre Kin-
dergeldnummer sowie in der Regel den Zeitraum, fir den der Be-
trag bestimmt ist, ersehen.

Ist eine Familienkasse des 6ffentlichen Dienstes fiir die Aus-
zahlung des Kindergeldes zustandig, konnen Sie die Hohe des
Kindergeldes und den betreffenden Zeitraum aus der Bezuge-
bescheinigung ersehen.

Ablauf bei Geburt eines Kindes

Geburts-

Urkunde
Bescheid
Konto-Auszug Bank
Kindergeld- Soll |Haben
antrag

fe—
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Einen schriftlichen Bescheid erhalten Sie von lhrer Familien-
kasse, wenn

B lhrem Antrag nicht oder nicht in vollem Umfang entsprochen
werden kann,

B das Kindergeld herabgesetzt oder die Zahlung ganz ein-
gestellt werden muss.

Ein schriftlicher Bescheid unterbleibt, wenn die Kirzung oder
Einstellung der Zahlung auf Ihren eigenen Angaben gegenuber
der Familienkasse beruht.

15| Was konnen Sie gegen
eine Entscheidung tun?

Falls Sie mit einer Entscheidung Ihrer Familienkasse nicht einver-
standen sind, kdnnen Sie Einspruch einlegen. Die Entscheidung
wird dann von lhrer Familienkasse (beim Arbeitsamt von der
Rechtsbehelfsstelle) nochmals Gberprift.

Der Einspruch muss fristgerecht innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe der Entscheidung schriftlich bei der Familienkasse
eingereicht werden. Sie kénnen ihn dort auch persdnlich zur
Niederschrift erklaren. Das Einspruchsverfahren ist kostenfrei.
Kann Ihrem Einspruch nicht oder nicht in vollem Umfang abgehol-
fen werden, erhalten Sie eine Einspruchsentscheidung. Gegen
diese kdnnen Sie beim Finanzgericht Klage erheben; das Klage-
verfahren ist allerdings kostenpflichtig.



16 | Wann mussen Sie Kindergeld
zuruckzahlen?

Wenn Sie zu Unrecht Kindergeld erhalten haben, mussen Sie es
unabhangig von der Verschuldensfrage zuriickzahlen. Dies gilt
auch dann, wenn die Familienkasse auf lhre Veranlassung hin
das Kindergeld nicht auf Ihr Konto, sondern auf das Konto eines
Dritten Uberwiesen hat. Als Inhaber des Kindergeldanspruchs
bleiben Sie Schuldner des Riickforderungsanspruchs. Uber die
Rickforderung erhalten Sie von der Familienkasse einen Be-
scheid. Der Rickforderungsbetrag wird in einer Summe sofort
zur Zahlung fallig.

Die Einlegung eines Einspruchs gegen den Ruckforderungs-

bescheid schiebt Ihre Verpflichtung zur sofortigen vollen Riick-
zahlung nicht auf. Sie miissen den Riickforderungsbetrag trotz
des Einspruchsverfahrens grundsétzlich zunéchst tiberweisen.

17 | Was mussen Sie lhrer Familienkasse
mitteilen?

Wenn Sie Kindergeld beantragt haben, sind Sie nach § 68 Abs. 1
des Einkommensteuergesetzes verpflichtet, Ihrer Familienkasse
unverziiglich alle Anderungen in Ihren Verhaltnissen und denen
Ihrer Kinder mitzuteilen. Mitteilungen an andere Behdrden (z. B.
an die Gemeindeverwaltung, das Einwohnermeldeamt oder das
Finanzamt) oder eine andere Stelle im Arbeitsamt gentigen nicht.

Veranderungen missen Sie auch dann mitteilen, wenn ent-
scheidungserhebliche Daten (z. B. Gber Einkunfte und Bezuge)
bisher nicht von Ihnen, sondern von Ihrem Kind der Familien-
kasse Ubermittelt worden sind oder Uber Ihren Antrag noch nicht
entschieden ist. Dies gilt auch fiir solche Veranderungen, die
Ihnen erst nach dem Ende des Kindergeldbezugs bekannt
werden, wenn sie sich riickwirkend auf Ihren Kindergeldanspruch
auswirken kénnen.

27



28

Richten Sie bitte Ihre Antrége oder lhre Mitteilungen an lhre
zustandige Familienkasse, weil sich dort Ihre Kindergeldunter-
lagen befinden. Soweit das Arbeitsamt — Familienkasse —
zustandig ist, richten Sie die Mitteilung nicht an die Bundes-
anstalt fur Arbeit oder das Zentralamt in Niirnberg.

Fur Ihre Mitteilungen konnen Sie die Postkarte ,,Veranderungs-
mitteilung* auf der Ruckseite dieses Merkblattes verwenden. Bei
vertraulichem Inhalt kdnnen Sie diese Veranderungsmitteilung
auch in einem verschlossenen Briefumschlag ubersenden.

Die Veranderungsmitteilung finden Sie auch unter
www.arbeitsamt.de im Internet. Angehérige des 6ffentlichen
Dienstes erhalten sie bei ihrer Familienkasse.

Veranderungsmitteilung

[[] Meine Anschrift hat sich wie folgt geandert:

(StraRe, Hausnummer) (Postleitzahl, Wohnort)

[[] Das Kindergeld soll kiinftig auf das folgende Konto tiberwiesen werden:

Konto-Nr. bei (Bank, Sparkasse, Postbank) Bankleitzahl

Veréanderungen mussen unverzuglich der Familienkasse schrift-
lich mitgeteilt werden. Eine Postkarte finden Sie auf der Riickseite
dieses Merkblattes.

lhre Familienkasse mussen Sie insbesondere unverziiglich
benachrichtigen, wenn

B Sie eine Beschéftigung im &ffentlichen Dienst fur
voraussichtlich mehr als sechs Monate aufnehmen,

B lhr Ehegatte bei seinem &ffentlich-rechtlichen Arbeitgeber
oder Dienstherrn Kindergeld beantragt,

B Sie oder Ihr Ehegatte eine Beschéftigung im Ausland
aufnehmen,



Sie oder lhr Ehegatte von Ihrem deutschen Arbeitgeber zur
Beschéaftigung ins Ausland entsandt werden,

Sie, Ihr Ehegatte oder eines lhrer Kinder ins Ausland
verziehen,

Sie eine andere kindbezogene Leistung (z. B. ausléandische
Familienleistungen) erhalten,

Sie und lhr Ehegatte sich auf Dauer trennen oder geschieden
werden,

Sie oder ein Kind Ihren bisherigen Haushalt verlassen,
ein Kind stirbt,
ein Kind als vermisst gemeldet werden musste,

sich die Zahl Ihrer Kinder aus sonstigen Griinden
vermindert,

sich Ihre Anschrift oder Ihre Bankverbindung andert.

Vollendet ein Kind das 18. Lebensjahr, wird die Zahlung des

Kindergeldes fur dieses Kind automatisch eingestellt.

Die Zahlung wird nur dann fortgesetzt, wenn Sie nachweisen,

dass bei diesem Kind die unter den Nummern 3.1 bis 3.5

genannten Voraussetzungen erflllt sind und die entsprechenden
Urkunden oder Bescheinigungen vorlegen (z. B. eine Schul-,

Ausbildungs- oder Immatrikulationsbescheinigung).

Erhalten Sie fur ein Uber 18 Jahre altes Kind Kindergeld, miissen
Sie lhre Familienkasse unverziglich benachrichtigen, wenn das

Kind

erstmals Einkunfte oder Bezuige erzielt oder Gber hohere
Einnahmen als bisher verflgt,

seine Schul- oder Berufsausbildung oder das Studium
wechselt, beendet oder unterbricht (das gilt auch, wenn sich
ein Kind trotz fortbestehender Immatrikulation vom Studium
beurlauben oder von der Belegpflicht befreien lasst),
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B wahrend seiner Ausbildung zum Wehr- oder Zivildienst
einberufen wird,

B bisher arbeitslos oder ohne Ausbildungsplatz war und nun
eine Schul- oder Berufsausbildung, ein Studium oder eine
Erwerbstatigkeit aufnimmt,

B heiratet oder sich sonst sein Familienstand andert.

Wenn Sie Verdnderungen verspétet oder gar nicht hrer
Familienkasse mitteilen, mussen Sie nicht nur das zu Unrecht
als Steuerverguitung erhaltene Kindergeld zurtickzahlen.
AufRerdem miissen Sie mit einer Geldbuf3e wegen Ordnungs-
widrigkeit oder gar mit strafrechtlicher Verfolgung rechnen.

Falls Sie nicht genau wissen, ob sich eine Verdnderung auf
Ihren Kindergeldanspruch auswirkt, fragen Sie bitte bei Ihrer
Familienkasse nach.



18 | Wann wird Ihr Kindergeldanspruch
uberprift?

Die Familienkasse prift wahrend des laufenden Kindergeld-

bezuges in bestimmten Abstédnden, ob die Voraussetzungen fiir
Ihren Kindergeldanspruch noch vorliegen und das Kindergeld in
der zutreffenden Hohe gezahlt wird. So ist z. B. festzustellen, ob

B Sie sich noch in Deutschland aufhalten und die Kinder
weiterhin in lhrem Haushalt leben,

B die Schul- oder Berufsausbildung oder das Studium der
Kinder noch fortdauert,

B sich die Einkommensverhaltnisse der Kinder gedndert haben.

Die Haushaltszugehdrigkeit der Kinder wird von der Familienkas-
se in regelmafigen Abstanden (teilweise in Abstimmung mit den
Meldebehdrden) tiberpriift. Ist zur Uberpriifung des Kindergeld-
anspruchs lhre Mitwirkung erforderlich, erhalten Sie zu gegebe-
ner Zeit einen Fragebogen oder es wird lhnen durch ein Anforde-
rungsschreiben mitgeteilt, welche Angaben bzw. welche
Unterlagen erforderlich sind. Sollte eine Bescheinigung von einer
anderen Stelle notwendig sein, ist meist ein entsprechender Vor-
druck schon beigefugt. Fullen Sie den Fragebogen sorgféltig und
vollstandig aus und fugen Sie die notwendigen Unterlagen bei.
Damit keine Zahlungsunterbrechung eintritt, sollten Sie die Un-
terlagen moglichst innerhalb von vier Wochen bei lhrer Familien-
kasse vorlegen. Zu dieser Mitwirkung sind Sie nach § 93 Abs. 1
der Abgabenordnung ausdriicklich verpflichtet. Wenn Sie lhrer
gesetzlichen Mitwirkungspflicht nicht nachkommen, miissen Sie
mit nachteiligen Rechtsfolgen rechnen. Die Familienkasse muss
bei fehlenden Nachweisen (ggf. auch riickwirkend) die Fest-
setzung des Kindergeldes ablehnen oder &ndern.

Die Uberpriifung durch die Familienkasse lasst Ihre eigene
Verpflichtung nicht entfallen, fir den Anspruch auf Kindergeld
bedeutsame Anderungen unverziiglich lhrerseits mitzuteilen.
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19 | Wie werden Ihre persdnlichen Daten
geschutzt?

Fur die laufende Kindergeldzahlung miissen lhre in der Kinder-
geldakte enthaltenen Daten teilweise maschinell verarbeitet und
gespeichert werden. Alle Ihre Angaben unterliegen dem Steuer-
geheimnis. Anderen Stellen werden lhre Daten nur Ubermittelt,
soweit dies fur deren Aufgabenerfullung erforderlich und gesetz-
lich zulassig ist.



20| Stichwortverzeichnis

Abtretung des Kindergeldes

Abzweigung des Kindergeldes
Adressanderung

Anderung der Familienverhaltnisse
Anderung der Anschrift, Bankverbindung usw.
Aktionsprogramm ,,Jugend* der Européischen Union
Alleinstehendes Kind

Anfang der Kindergeldzahlung
Angenommenes (adoptiertes) Kind
Anschrift — Anderung

Anspruch mehrerer Personen fur ein Kind
Antrag auf Kindergeld

Arbeitsamt, Dienstleistungen
Arbeitslosmeldung eines Kindes
Ausbildung eines Kindes
Ausbildungsplatzsuchendes Kind
Auslandsaufenthalt

Auslandsdienst nach dem Zivildienstgesetz
Ausléndische Arbeitnehmer

Ausléndische Leistungen fir Kinder
Auslandische Staatsangehorige

Ausschluss des Kindergeldes

Auszahlung an andere Person oder Behérde
Auszahlung bei Angehérigen

des offentlichen Dienstes

Auszahlung des Kindergeldes
Auszahlungstermin

Barunterhalt

Beginn des Kindergeldanspruchs
Behindertes Kind
Berechtigtenbestimmung unter Eltern
Berufsausbildung eines Kindes
Bescheide der Familienkasse

Seite
24
24
29
29
29

19

29

16, 17
19, 20

g1 © © 0 N O Ww

23
23
23

16
19

16, 17

25,26

33



34

Datenschutz

EheschlieBung eines Kindes
Eigenes Kind

Einkiinfte und Bezlige eines behinderten Kindes
Einkiinfte und Bezlige eines Kindes
Einnahmen eines Kindes

Einspruch gegen Entscheidungen
Ende der Kindergeldzahlung
Enkelkinder

Entsandte Arbeitnehmer
Entwicklungshelfer oder Missionare
Erkrankung eines Kindes

Europaische Union, Européischer Wirtschaftsraum

Familienkassen, Zusténdigkeit
Festsetzung des Kindergeldes (Bescheid)
Freiwilliges soziales/6kologisches Jahr

Geburtsurkunde

GeldbuRe

Getrenntleben der Eltern

Geschiedenes Kind

Geschwisterteil

Gewdhnlicher Aufenthalt des Berechtigten
Grof3eltern

Haushaltsaufnahme eines Kindes
Hochschulbesuch eines Kindes
Heirat, Hochzeit eines Kindes
Hohe des Kindergeldes

Kind des Ehegatten (Stiefkind)

Kind ohne Arbeits- oder Ausbildungsplatz
Kindergeldanspruch bei mehreren Personen
Kindergeld fiir Vollwaise

Kindergeldnummer

32

14

10-13
10-13

20
25, 26

21

30

16

14

16,17

56

14

14,15

8,9

16,17

23



Kinderzulage zur Unfallrente
Kinderzuschuss zur Versichertenrente
Klage gegen Einspruchsentscheidung
Kontodnderungsanzeige

Krankheit eines Kindes

Leistungen, die den Anspruch auf Kindergeld ausschlieRen
Mitteilung von Veranderungen

Nachweise

Offentlicher Dienst, Berechtigter im 6ffentlichen Dienst

Pfandung des Kindergeldes
Pflegeeltern
Pflegekind

Rechtsbehelfe gegen Entscheidungen
Reihenfolge der Kinder

Renten mit Kinderzulage/-zuschuss
Ruckforderung des Kindergeldes
Ruckwirkung des Kindergeldantrags

Scheidung der Eltern

Schulausbildung eines Kindes

Schulbescheinigung

Staatsangehorige des Europaischen Wirtschaftsraumes
Stiefkind (Kind des Ehegatten)

Stiefmutter/Stiefvater

Studium eines Kindes

Teilkindergeld

18
18
26
29

27-30
21,22
20,23
24

16
5,6
26
14,15
18

27

19

29

21

16

18

Ubergangszeit (Zwangspause) zwischen Ausbildungsabschnitten 7

Uberpriifung des Kindergeldanspruchs
Umzugsmitteilung

31
29
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Unterhalt fur verheiratete, geschiedene
oder verwitwetes Kind

Unterhaltszahlung von anderer Person
oder Behorde an das Kind

Urlaubsgeld

Verénderungsmitteilung

Verheiratetes Kind

Verjahrung des Kindergeldanspruchs

Verletzung der Unterhaltspflicht

Vermisstes Kind

Vermégenswirksame Leistungen

Verwitwetes Kind

Verzicht auf vorrangigen Anspruch

Verzdgerung der Ausbildung durch Wehr-/Zivildienst

Verzdgerung (Zwangspause) zwischen Ausbildungsabschnitten

Vollwaise
Vormundschaftsgerichtliche Vorrangbestimmung
Vorrangiger Anspruch

Waise

Waisenrente

Wartezeit (Ubergangszeit)

Wehrdienst

Weihnachtsgeld

Werbungskosten eines Kindes

Wohnsitz oder gewohnlichen Aufenthalt des Berechtigten
Wohnsitz oder gewohnlichen Aufenthalt des Kindes
Wohnortwechsel

Zahlkind — Zahlkind
Zahlungsweise und -zeitraum
Zivildienst

Zustandige Familienkasse
Zweitausbildung eines Kindes

14

24
11

28

14

19

24

29
11,13
14
16,17
7,8

7

16
16

11

7,8
11-13
10-12

20

14,15
23
7,9
20



Veranderungsmitteilung

[] Meine Anschrift hat sich wie folgt geandert:

(StraBe, Hausnummer) (Postleitzahl, Wohnort)

[] DasKindergeld soll kiinftig auf das folgende Konto iiberwiesen werden:

Konto-Nr. bei (Bank, Sparkasse, Postbank) Bankleitzahl

Kontoinhaber (falls abweichend vom Absender)

[] Mein Familienstand hat sich geandert; ich bin seit

[] Die zahl meiner Kinder hat sich geandert:

[] furdasKind geb. am
das in meinem Haushalt lebt, beantrage ich Kindergeld ab

[] daskind geb. am
lebt seit nicht mehr in meinem Haushalt.

[] Mein tiber 18 Jahre altes Kind

hat ein(e) Schul-/Berufsausbildung/Studium
[] aufgenommen [] aufgegeben [ ] beendet.

hat Einnahmen, z. B. aus einem Ausbildungs- oder Arbeitsverhaltnis
(siehe Nr. 3.6 des Merkblattes tber Kindergeld).

[] hatseinen Familienstand geandert; es ist seit

[] sonstige Anderungen (siehe Nr. 17 des Merkblattes tiber Kindergeld), namlich:

(] pie erforderlichen Nachweise sind beigefugt.

Zu der/den angekreuzten Veranderung(en) teile ich im Einzelnen noch Folgendes mit:

Datum (Unterschrift des/der Berechtigten)

Aktuelle Informationen Uber die Dienste und Leistungen
des Arbeitsamtes finden Sie auch im Internet unter

www.arbeitsamt.de



Veranderungsmitteilung

/

Kindergeldnummer
(bitte stets angeben)

Absender: (Bitte in Druckbuchstaben schreiben)

Name Vorname

geb. am

Strae, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefonisch tagsuber erreichbar unter Nr.

BA Il KG 45—-01.03

Bitte
freimachen

Arbeitsamt
— Familienkasse —
Postfach

-E--_---_---_---_---_---_---_---_---_---_---_---_---_---_--

Aktuelle Informationen Uber die Dienste und Leistungen

des Arbeitsamtes finden Sie auch im Internet unter

www.arbeitsamt.de

Stand: Januar 2003

BA Il KG2—-01.03





